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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 
1. Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre Nr. 50 der Stadt Hilden für den Bereich 

Beethovenstraße/ Zelterstraße/ Johann-Sebastian-Bach Straße 
 
Aufgrund der §§ 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 270), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GV NRW S. 688), hat der Rat der 
Stadt Hilden in seiner Sitzung am 04.07.2012 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 
Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden in seiner Sit-
zung am 15.06.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 32 B beschlossen. 
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre angeord-
net. 
 

§ 2 
 
(1) Von der Veränderungssperre Nr. 50 ist folgender Planbereich betroffen: 
 Das Plangebiet liegt im Bereich zwischen Beethovenstraße, Zelterstraße und Johann-Sebastian-

Bach Straße. 
(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Pla-

nungs- und Vermessungsamt, Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439, aus. Im Übersichtsplan ist der 
räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre schwarz umrandet. 

 
§ 3 

 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des 

§ 29 BauGB nicht durchgeführt werden. 
(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-

meinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 
(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind; 
 b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisherigen baurechtlich genehmigten Nutzung. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  15. 21.    04.  19. 31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   14.   20.   05.  21.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  23.    13.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  09.    28.     08.  

Integrationsrat  02.    14.   20.  22.  

Jugendhilfeausschuss   01.   21.     29.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  27.       10.    

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    23.       12.  

Schul- und Sportausschuss   07.   27.      05. 

Sozialausschuss  08.    18.      03. 

Stadtentwicklungsausschuss 18. 29.  25. 30.   29.   14.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   08.     30.   28.  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 12/12 – Seite 3 
 

  

§ 4 
 
Die Veränderungssperre tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 BauGB in Kraft. 
 
Sie tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 32B gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB, spätestens jedoch 2 Jahre nach der Bekanntmachung dieser Veränderungssperre 
außer Kraft. 
 
 
Hinweis: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des BauGB über die fristgemäße Geltendma-

chung etwaiger Entschädigungsansprüche bei mehr als vierjähriger Dauer der Veränderungssperre 
wird hingewiesen.  

2. Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustan-
dekommen der vorstehenden Satzung ist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden 
geltend gemacht und dabei der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, dargelegt worden 
ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß § 7 Abs. 6 der 
GO NRW gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
4. Ein Lageplan, aus dem das Gebiet der Veränderungssperre hervorgeht, liegt während der Dienst-

stunden im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439, öffent-
lich aus. 

5. Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Anordnung 
der Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 50 der Stadt Hilden wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Hilden, den 05.07.2012 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
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2. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden fasste nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung 
am 04.07.2012 folgenden Beschluss: 
 
Folgende Straßen in der Stadt Hilden werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der z. Z. gültigen 
Fassung jeweils 
 
- als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke über-

wiegen (§ 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

1 Bismarck-
straße 

Von der Itterbrücke 
bis zur Einfahrt der 
Sparkassen-
Tiefgarage 

49 Teilflächen aus den Flurstücken 1224 und 
1240; 

 
- als sonstige Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 Ziffer 3 StrWG NW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Lfd. 
Nr. 

Fußgänger-
zone 

von - bis Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

2 Dr. Ellen-
Wiederhold-
Platz 

Platz mit den Zu-
gängen zur Mittel-
straße, zur Itter-
brücke und zur 
Bismarckstraße. 

49 Teilflächen aus den Flurstücken 1210, 
1213, 1234, 1238 und 1240; die gesam-
ten Flurstücke 1075, 1212, 1233, 1236 
und 1239; 

Der Anlieferverkehr wird durch eine Sondernutzung geregelt. 

3 Mittelstraße Fläche südlich des 
Gebäudes Mittel-
straße 44 (Spar-
kasse, P&C). 

49 Teilflächen aus den Flurstücken 1230 und 
1224, das gesamte Flurstück 1228; 

Der Anlieferverkehr wird durch eine Sondernutzung geregelt. 

4 Bismarck-
straße 

Fläche westlich 
des Gebäudes Mit-
telstraße 44 (Spar-
kasse, P&C). 

49 Teilflächen aus den Flurstücken 1230 und 
1224, das gesamte Flurstück 1228; 

Der Anlieferverkehr wird durch eine Sondernutzung geregelt. 

 
Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Vermessung, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453, eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Widmung schriftlich Klage erhoben oder zur 
Niederschrift vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Die angefochtene Widmung soll in Ur- oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 
Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, 
sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in 
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Verbindung zu setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben 
werden. 
 
Ich weise jedoch ausdrücklich daraufhin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
 
Hilden, den 05.07.2012 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
 
 

3. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 A.V. Gastro UG, c/o Alessandro Vottari, Heiligenstraße 42 B, 40721 Hilden 
 
3. Datum des Dokumentes: 
 15.06.2012 
 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 272454/01/1 
 
5. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
 Stadt Hilden, Amt für Finanzservice, Zimmer 246, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 20.06.2012 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Klausgrete 
 
 
 


